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schutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und 
(EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, 
der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/
EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG 
und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verord-
nung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 328/1).

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 167)

HkNRG Gesetz zu Herkunftsnachweisen für Gas, Wasserstoff, Wärme 
oder Kälte aus erneuerbaren Energien und zur Änderung an-
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Einleitung

„Die Herausforderung liegt nicht darin, zum Schutz der Grundrechte regulatorisch mit 
Entwicklung und Erkenntnis Schritt zu halten, sondern es geht vielmehr darum, weite-
re Entwicklungen zum Schutz der Grundrechte regulatorisch überhaupt erst zu ermög-
lichen“,

so das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimaschutzbeschluss vom 
24. März 2021.1 Die Aussage bezog sich auf Entwicklungen zur Erreichung der 
Klimaneutralität in Deutschland. Denn Klimaneutralität – am besten so schnell 
wie möglich – ist notwendig, um die globale Erderwärmung auf 1,5 °C, realis-
tischerweise wohl eher auf 2 °C, zu begrenzen.2 Selbst dann werden deren Aus-
wirkungen, z. B. mit Extremwetterereignissen, die unter anderem Gesundheit, 
Nahrung und Wohnraum des Menschen beeinträchtigen können, deutlich spür-
bar bleiben.3

In Folge des Klimaschutzbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts hat der 
deutsche Gesetzgeber seine Klimaschutzziele verschärft: Bis 2045 sollen die 
Treibhausgasemissionen so weit gemindert sein, dass Deutschland klimaneu-
tral ist (§ 3 Abs. 2 Satz 1 KSG). Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer 
schnellen und grundlegenden Transformation hin zu einer klimafreundlichen 
Wirtschaft und Gesellschaft.4 Die Transformation betrifft alle Bereiche der 
Wirtschaft und des täglichen Lebens, insbesondere diejenigen, die derzeit hohe 
Treibhausgasemissionen zu verbuchen haben.5 Am präsentesten ist der Strom-
sektor: Seit Jahren wird versucht, die Stromerzeugung von fossilen auf erneu-
erbare Energiequellen wie Wind- oder Solarkraft umzustellen. Auch im Verkehr 
sind klimafreundliche Mobilitätsformen wie etwa die Elektromobilität als Er-

1 BVerf GE 157, 30 (32).
2 Der im März 2023 veröffentlichte Synthesebericht der 6. Arbeitsgruppe des IPCC geht 

davon aus, dass in naher Zukunft selbst unter Zugrundelegung optimistischer Emissionssze-
narien die 1,5 °C-Grenze überschritten wird, Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), Synthesis Report (AR6), Summary for Policymakers (2023), S. 12. So auch bereits 
dass., Climate Change 2021: The Physical Science Basis (2021), S. 15 ff.

3 Ausführlich zu den Auswirkungen des Klimawandels Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Summary 
for Policymakers (2022), S. 10 ff.

4 Dies betont besonders BVerf GE 157, 30 (64 f. Rn. 37).
5 Mit welchen Maßnahmen die Klimaneutralität bis 2045 in Deutschland zu erreichen ist, 

zeigen Prognos u. a., Klimaneutrales Deutschland 2045 – Zusammenfassung (2021), S. 11 ff.
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satz für Verbrennungsmotoren bekannt. Weniger offenkundig, aber nicht min-
der dringend ist die Dekarbonisierung des Industrie- und Wärmesektors. Inno-
vationen sind erforderlich, um die vielfach eingesetzten fossilen Brennstoffe 
zu ersetzen und insbesondere industrielle Prozesse klimaneutral zu gestalten.6

Ein technischer Ansatz, der im Verkehrs-, Industrie- und Wärmesektor zu 
erheblich geringeren oder gar keinen Emissionen mehr führen kann, ist die 
Sektorkopplung.7 Sie beschreibt die energetische Verknüpfung des Stromsek-
tors mit dem Wärme-, Verkehr und Industriesektor.8 Ein bekanntes und gerade 
schon genanntes Beispiel für Sektorkopplung ist die Elektromobilität, die den 
Strom – über den Stromsektor hinaus – im Verkehrssektor einsetzt. Auch die 
Erzeugung von sektorübergreifend einsetzbarem Wasserstoff auf Strombasis 
in sog. Power-to-Gas-Anlagen ist der Sektorkopplung zuzuordnen. Das glei-
che gilt für Power-to-Heat-Anlagen, die Wärme auf Basis von Strom erzeugen 
(z. B. mit Wärmepumpen).

Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene betrachtet man die 
Sektorkopplung als einen der Schlüssel zur Treibhausgasneutralität. Die Euro-
päische Kommission veröffentlichte im Sommer 2020 eine Strategie zur In-
tegration des Energiesystems. Diese sieht vor, die Sektorkopplung mit Ef-
fizienzbemühungen, Strom aus erneuerbaren Energiequellen, verbesserter 
Infrastruktur, Preissteuerungen durch die Anpassung staatlicher Preisbestand-
teile und Digitalisierung voranzubringen.9 Die damals amtierende Bundesregie-
rung setzte bereits 2016 im Klimaschutzplan 2050 auf die Sektorkopplung, um 
das damalige Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen.10 Die seit 
Dezember 2021 amtierende „Ampelregierung“ spricht in ihrem Koalitionsver-
trag davon, „Sektorkopplung zu ermöglichen und so ein level playing field für 
alle Energieträger und Sektoren zu schaffen“.11 Der Koalitionsvertrag sieht fi-
nanzielle Anreize für die sektorübergreifende Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien und Strom vor. Außerdem misst er dem CO2-Preis eine zentrale Rolle zu 
und stellt eine Reform der Netzentgelte in Aussicht, die die Kosten der Integra-
tion der erneuerbaren Energien fair verteilen soll.12

6 Bundesregierung, Klimaschutzplan 2050 (2016), S. 30.
7 Deutsche Akademie der Technikwissenschaften u. a., Sektorkopplung – Optionen (2017), 

S. 16 ff.
8 Ähnlich Rodi/Kalis, KlimR 2022, 79 (79); Held, Sektorenintegration, in: Rodi (Hrsg.), 

Klimaschutzrecht (2022), S. 861 (863 f. Rn. 9). Ausführlich zu dem Begriff der Sektorkopp-
lung weiter unten auf S. 11 f.

9 COM(2020) 299 final v. 8. Juli 2020.
10 Bundesregierung, Klimaschutzplan 2050 (2016), S. 14 f.
11 Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

(SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), S. 61 f. Rn. 2005 f.
12 Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

(SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), S. 61 f. Rn. 1996–
2009.
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Trotz der politischen Förderabsicht und ihres Potenzials auf dem Weg zur 
Klimaneutralität können sich Sektorkopplungstechnologien derzeit nur begrenzt 
am Markt durchsetzen. Die Kosten für den Einsatz regenerativ produzierten 
Stroms sind auch unter Berücksichtigung der Erneuerbare-Energien-Förderung 
insbesondere nach dem EEG im Vergleich zu Technologien, die allein auf fos-
silen Energieträgern basieren, (noch) deutlich höher.13 Auch der europäische 
und nationale Emissionshandel und die damit einhergehende Bepreisung von 
CO2-Emissionen führen ungeachtet der (kurzfristigen) Preisentwicklungen im 
Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht zu den Preiserhöhungen für 
fossile Energieträger, die für eine Konkurrenzfähigkeit der Sektorkopplungs-
technologien notwendig wären.14 Sektorkopplungstechnologien leiden darüber 
hinaus unter der Beharrungskraft bestehender Märkte für konventionelle, emis-
sionsintensive Technologien.15 Um gegenüber fossilen Konkurrenztechnolo-
gien wettbewerbsfähig zu werden, braucht die Sektorkopplung einen regula-
torischen Rechtsrahmen, der angesichts der fortschreitenden Klimakrise ihre 
schnelle Etablierung und Weiterentwicklung ermöglicht. Die dafür wiederum 
benötigte Investitionssicherheit steht naturgemäß im Spannungsfeld mit der 
hohen Entwicklungsdynamik von Sektorkopplungstechnologien und der damit 
verbundenen Prognoseunsicherheit, die eine Anpassungsoffenheit der Regulie-
rung erforderlich machen.

A. Erkenntnisinteresse

Diese Arbeit möchte daher untersuchen, wie das Energieregulierungsrecht Sek-
torkopplung derzeit erfasst und zukünftig unter Zugrundelegung (außer-)recht-
licher Maßstäbe fördern soll. Dabei greift das Forschungsvorhaben auf ein wei-
tes Energieregulierungsverständnis zurück: Energieregulierung umfasst alles 
hoheitliche Handeln, mit dem der Staat im Energiesektor Bedingungen für 
einen gemeinwohldienlich strukturierten wettbewerblichen Markt schafft und 
partielles Marktversagen korrigiert. Zum Energieregulierungsrecht gehören 
insbesondere das Recht der erneuerbaren Energien und fossilen Energieträger, 
deren Umwandlung in andere Energieformen sowie deren Transport und Ver-
trieb.16

13 Vgl. dazu Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, Abschluss-
bericht (2019), S. 69.

14 Vgl. Fehling, Energie, in: ders./Schneider (Hrsg.), Regulierungsrecht (im Erscheinen), 
im Manuskript Rn. 137. Der bisherige Preis für Emissionszertifikate ist niedriger als die vom 
IPCC zusammengefassten Minderungskosten für die CO2-Emissionen, siehe Tvinnereim/Meh-
ling, Energy Policy 121 (2018), 185 (187).

15 Vgl. Franzius, Die Verwaltung 48 (2015), 175 (176).
16 Angelehnt an den Regulierungsbegriff von Fehling, Regulierung als Staatsaufgabe, in: 

Hill (Hrsg.), Die Zukunft des öffentlichen Sektors (2006), S. 91 (97, 99). Siehe auch Lepsius, 
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Um den Rechtsrahmen für die Sektorkopplung analysieren zu können, inte-
ressieren zunächst (interdisziplinäre) Vorfragen: Welche Technologien umfasst 
die Sektorkopplung? Welchen Beitrag können sie auf dem Weg zu einem emis-
sionsfreien und sicheren Energieversorgungssystem leisten? Welche Umstände 
hindern die Technologien derzeit daran, sich am Markt gegen fossile Konkur-
renztechnologien durchzusetzen? An welchen Entwicklungsszenarien für die 
Sektorkopplung hat sich die rechtliche Regulierung zu orientieren? Welche För-
derziele formuliert die Politik für die Sektorkopplung? Für die Einordnung des 
nationalen Energierechts essenziell sind außerdem die höherrangigen Rechts-
vorgaben: Wie erfasst das europäische Energierecht die Sektorkopplung? Wel-
che Vorgaben macht das Verfassungsrecht für die Regulierung? Welche sons-
tigen (außer-)rechtlichen Maßstäbe können für eine „gute“ Regulierung der 
Sektorkopplung herangezogen werden?

Der nationale Rechtsrahmen für die Sektorkopplung ist hinsichtlich der 
einzelnen Technologien unterschiedlich ausgestaltet. Er wird oft als unüber-
sichtlich und lückenhaft kritisiert.17 Eine Analyse und Systematisierung der 
bestehenden Regulierung der Sektorkopplung soll Ausgangslage für Verbes-
serungsvorschläge für die zukünftigen rechtlichen Regelungen sein. Um die 
Untersuchung handhabbar zu halten, konzentriert sich die Arbeit an dieser Stel-
le auf drei Referenztechnologien, die in ihrer Gesamtheit die unterschiedli-
chen Facetten der Sektorkopplung abdecken und somit für diese repräsentativ 
sind: Kraft-Wärme-Kopplung, Power-to-Gas und Elektromobilität.18 Wie wer-
den diese Technologien von der energierechtlichen Regulierung erfasst, damit 
sie ihr sektorkoppelndes Potenzial entfalten können? Welche finanziellen För-
derungen werden ihnen in welcher Form zugesprochen? Welche sonstigen Pri-
vilegierungen bestehen für die Sektorkopplungstechnologien, etwa in Form von 
Transporterleichterungen (z. B. vorrangige Abnahmepflichten) oder exklusiven 
Vermarktungsinstrumenten? Welche Auswirkungen haben all diese Instrumente 
auf die Wettbewerbschancen der Technologien? Welche Lücken und Unregel-
mäßigkeiten bestehen? Wie könnten diese technologiespezifisch geschlossen 
bzw. vermieden werden?

Und schließlich stellt sich die Frage: Gibt es Regelmäßigkeiten und Gemein-
samkeiten in den technologiespezifischen Regulierungssystemen? Lassen sich 

Verfassungsrechtlicher Rahmen der Regulierung, in: Fehling/Ruffert (Hrsg.), Regulierungs-
recht (2010), S. 143 (146 ff. Rn. 2 ff.), m. w. N. insbesondere dort in Fn. 5. Zum ökonomischen, 
engeren Regulierungsbegriff siehe Kühling, Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirt-
schaften (2004), S. 12–16. Zum Energieregulierungsrecht im weiteren Sinne Pritzsche/Vacha, 
Energierecht (2017), § 1 Rn. 15; Fehling, Die Verwaltung 47 (2014), 313 (315).

17 Buchmüller, ZUR 2021, 195 (202); Held, Sektorenintegration, in: Rodi (Hrsg.), Kli-
maschutzrecht (2022), S. 861 (862 Rn. 2); Kalis u. a., Experimentierklausel für verbesserte 
Rahmenbedingungen bei der Sektorenkopplung, IKEM (2018), S. 6; Kommission „Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung“, Abschlussbericht (2019), S. 69.

18 Ausführlich zur Auswahl der Referenztechnologien siehe weiter unten auf S. 73.
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daraus Möglichkeiten für eine (Teil-)Vereinheitlichung oder Harmonisierung 
der Regulierung der Sektorkopplung ableiten, die mehr Investitionssicherheit 
brächte, weil nicht für jede neue Technologie zusätzliche Regelungen erfor-
derlich wären? Welche Optionen bestehen, um die technologieübergreifenden 
Spannungsfelder zwischen wettbewerbsgetriebener und staatlich geförderter, 
möglichst schneller Etablierung der Technologien sowie zwischen Investitions-
sicherheit und Anpassungsoffenheit des Rechtsrahmens für die Sektorkopplung 
aufzulösen?

Mit der Beantwortung dieser Forschungsfragen möchte die Arbeit die For-
schungslücken schließen, die in der Literatur zur Regulierung der Sektorkopp-
lung noch bestehen. Die zu untersuchenden Technologien und ihre Regulierung 
waren isoliert betrachtet bereits Gegenstand wissenschaftlicher Beiträge. Diese 
sind jedoch angesichts der hohen Dynamik der Rechtslage oft veraltet, beleuch-
ten lediglich Einzelfragen oder sind in ihren Schlussfolgerungen für die Aus-
gestaltung des Energieregulierungsrechts wenig konkret.19 Es fehlt eine sys-

19 Die Regulierung von KWK-Anlagen wurde schon häufig dargestellt; die Beiträge be-
zogen sich jedoch weitestgehend auf einzelne Novellen des KWKG oder auf den Vergleich 
der KWK-Förderung mit der Förderung nach dem EEG. Zum KWKG 2000 siehe Schrader/
Riedel, ZNER 2001, 134 ff.; zum KWKG 2002 Rosin/Elspas, RdE 2002, 174 ff.; Schneider, 
Klimaschutzorientierte Innovationssteuerung am Beispiel der Kraft-Wärme-Kopplung, in: Ei-
fert/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Innovation und rechtliche Regulierung (2002), S. 264 ff.; Burgi, 
DVBl 2008, 1205 ff.; zum KWKG 2009 Gabler/Jaskulke, KWKG 2009: Grundzüge der neuen 
Rechtslage für Anlagen- und Netzbetreiber (2010); zum KWKG 2016 Kachel, EnWZ 2016, 
51 ff.; Büdenbender, REE 2016, 1 ff.; Riggert/Faßbender, EnWZ 2017, 295 ff.; zum KWKG 
2020 Kachel/Büchner, ZUR 2020, 643 ff.; zum KWKG 2023 Harsch/Schäfer, KlimR 2022, 
334 ff. Zum strukturellen Vergleich der Förderung von erneuerbaren Energien und KWK-An-
lagen auf Basis des EEG 2012 und des KWKG 2012 siehe Tamcke, Die rechtlichen Regeln zur 
Förderung der erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung im Vergleich (2017). 
Den Rechtsrahmen für die Elektromobilität haben insbesondere Elspas/Mätzig beleuchtet. Ihr 
Beitrag ist eine Bestandsaufnahme der bisherigen Rechtsvorgaben, geht aber auf die Steue-
rungswirkung des Rechts für die Elektromobilität nicht ein und arbeitet auch keine konkreten 
Verbesserungsvorschläge heraus, siehe Elspas/Mätzig, Der (energie-)rechtliche Rahmen für 
Elektromobilität, in: Rosin/Uhle (Hrsg.), Recht und Energie (2018), S. 735 ff. Insofern ist er 
ein Anknüpfungspunkt für dieses Forschungsprogramm, ersetzt es aber nicht. Vergleichbares 
gilt für die Dissertation von Tieben, der sich mit monetären und nicht-monetären Anreizen 
zur Steigerung der Nutzerakzeptanz für die Elektromobilität aus Steuerungsperspektive aus-
einandersetzt, siehe Tieben, Förderungsstrategien für Elektromobilität (2017). Einen wesentli-
chen Beitrag zur Erforschung des Rechtsrahmens von sektoralen Power-to-Gas-Anlagen leis-
tete bereits Lietz, Rechtlicher Rahmen für die Power-to-Gas-Stromspeicherung (2017). Dieses 
Forschungsvorhaben fokussiert sich dagegen auf sektorkoppelnde Power-to-Gas-Anlagen und 
ist somit eine Ergänzung zu der Arbeit von Lietz. Im Übrigen sind Teile jener Arbeit wegen 
des seitdem geänderten Rechtsrahmens mittlerweile veraltet. Darüber hinaus ist das Regu-
lierungsgefüge von sektorkoppelnden Power-to-Gas-Anlagen aufgrund des geringen „Alters“ 
der Technologie wenig erforscht. Es gibt einzelne Beiträge zu spezifischen entflechtungsrecht-
lichen Fragen und zu den Privilegien und Anreizen für unterschiedliche Verwertungspfade 
von Wasserstoff, vgl. Fischer/Schulze, EnWZ 2019, 449 ff. Haußner/Ismer, EnWZ 2018, 51 ff. 
Buchmüller u. a., ZNER 2019, 194 ff. Buchmüller, ZUR 2021, 195 ff. Diese geben aber kei-
nen systematischen Überblick über den derzeitigen energieregulierungsrechtlichen Rahmen 
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tematisierende Analyse des Regulierungsregimes der Sektorkopplung, die die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Regulierungen of-
fenlegt und Überlegungen anstellt, um den Rechtsrahmen zu verbessern und 
handhabbarer zu machen.20

B. Eingrenzung der Untersuchung

Die Untersuchung konzentriert sich auf energieregulierungsrechtliche Instru-
mente, die allein der Sektorkopplung zugutekommen. Fördermaßnahmen, die 
nicht nur, sondern lediglich auch auf Sektorkopplungstechnologien Anwendung 
finden, haben für das Erkenntnisinteresse keine Relevanz, weil sie nicht allein 
deren Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, sondern auch Vorteile für Konkurrenten 
versprechen. So bleiben die Rolle der Erneuerbare-Energie-Förderung und ins-
besondere auch die Auswirkungen des europäischen und nationalen Emissions-
handels auf die Sektorkopplung außer Betracht.21

Der Zuschnitt erfasst all diejenigen Instrumente, die sich auf die Errichtung 
der Anlagen (z. B. Power-to-Gas-Anlagen) sowie auf den Transport und die 
Vermarktung der erzeugten Energieträger (z. B. Wasserstoff) konzentrieren. In-
strumente, die die Verwendung der von Sektorkopplungstechnologien erzeug-
ten Energieträger in den unterschiedlichen Nachfragesektoren betreffen (z. B. 
die Anrechenbarkeit von Wasserstoff auf die Treibhausgasminderungsquote im 
Verkehrssektor22), bleiben außer Betracht. Sie spielen für Überlegungen zur 
Vereinheitlichung des Regulierungsrahmens für die Sektorkopplung eine unter-

für sektorkoppelnde Power-to-Gas-Anlagen, so wie es mit diesem Forschungsvorhaben be-
absichtigt ist.

20 Die Darstellung von Thomas bietet lediglich einen groben Überblick über den be-
reits wieder veralteten Rechtsrahmen einzelner Sektorkopplungstechnologien, siehe Thomas, 
Rechtliche Rahmenbedingungen der Energiespeicher und der Sektorkopplung (2017). Ver-
gleichbares gilt für Sterner/Altrock, ZNER 2017, 235 ff. Rodi/Kalis, KlimR 2022, 79 ff. stellen 
Maßstäbe für eine „gute“ Sektorkopplung auf, ohne jedoch den Rechtsrahmen der Sektorkopp-
lung daran zu messen. Held, Sektorenintegration, in: Rodi (Hrsg.), Klimaschutzrecht (2022), 
S. 861 ff. gibt einen Überblick über das Recht der Sektorkopplung, das er Sektorenintegrati-
onsrecht nennt. Er liefert Denkanstöße für die Gestaltung eines solchen Sektorenintegrations-
rechts, ohne diese jedoch zu vertiefen oder konkrete Gestaltungsvorsschläge zu benennen.

21 Ausgeklammert ist auch die Rolle von Carbon Contracts for Difference (CCFD), auf 
Deutsch: Klimaschutzverträge. CCFD sollen Steuerungsdefizite des Emissionshandels aus-
gleichen und sind daher – genau wie der Emissionshandel selbst – nicht Teil der Betrachtung. 
Darüber hinaus versprechen sie auch keinen Erkenntnisfortschritt für die Frage, wie das Ener-
gieregulierungsrecht für Sektorkopplungstechnologien technologieübergreifend vereinfacht 
werden kann, da sie nur punktuell in der (grundstoffintensiven) Industrie zum Einsatz kommen 
sollen. Ausführlich auch aus juristischer Perspektive zu Klimaschutzverträgen Agora Industrie 
u. a., Klimaschutzverträge für die Industrietransformation (2022), S. 47 ff. Aus politisch-öko-
nomischer Perspektive Sartor/Bataille, How Carbon Contracts-for-Difference could help kick-
start commercial-scale carbon-neutral basic materials projects in EU Member States (2019).

22 Dazu siehe für Wasserstoff bereits ausführlich Wichmann, EWeRK 2022, 157 (159 ff.).
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geordnete Rolle, da die Verwendungsoptionen von Sektorkopplungsprodukten 
sehr unterschiedlich sind.

Fragen zum Aus- und Umbau sowie der Förderung der notwendigen Infra-
struktur (auch im Kontext der möglicherweise zunehmenden Importe von Ener-
gieträgern, insbesondere von Wasserstoff) werden am Rande berührt, sind aber 
ebenfalls nicht Gegenstand dieser Untersuchung.23 Sie betreffen u. a. bau- und 
planungsrechtliche Aspekte, die nicht unter den der Arbeit zugrundeliegenden 
Energieregulierungsbegriff fallen. Auch Fragen zur Digitalisierung des Ener-
giesystems werden angeschnitten, sofern sie für den Markthochlauf der Sek-
torkopplung relevant sind, können aber nicht in der ihnen gebührenden inhalt-
lichen Tiefe behandelt werden.

Außerdem sind die zu behandelnden Forschungsfragen abzugrenzen von 
denjenigen rund um Energiespeicher. Zwar erfüllen Sektorkopplungstechnolo-
gien in vielen Fällen auch eine Speicherfunktion. Diese ist aber nicht identisch 
mit derjenigen von z. B. Strom-, Wärme- oder Kältespeichern, sodass sich an-
dere und voneinander zu trennende rechtliche Fragen stellen.24

C. Methodik und Gang der Untersuchung

Die Arbeit fußt methodisch auf dem steuerungstheoretischen Ansatz der Neuen 
Verwaltungsrechtswissenschaft.25 Auf dieser Grundlage wird untersucht, wie 
das Energieregulierungsrecht die Sektorkopplung steuert, d. h. „gezielt beein-
flusst“,26 wo Steuerungsdefizite bestehen und wie diese gegebenenfalls auf-
zulösen sind. Maßstab dafür sind über völker-, unions- und verfassungsrecht-
liche Vorgaben hinaus auch auf „Richtigkeit“ zielende außerrechtliche Kriterien 
wie Effektivität, Effizienz und Anpassungsoffenheit.27 Die Analyse der Steue-
rungsleistung des Rechts setzt voraus, dass ausreichend Wissen über die tech-
nischen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten der Sektorkopplung 

23 So steht auch die rechtliche Steuerung des Ladeinfrastrukturausbaus für die Elektro-
mobilität nicht im Vordergrund dieser Arbeit. Siehe dazu bereits Schings, Der Ausbau öffent-
licher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (2023).

24 Zur Abgrenzung der unterschiedlichen Speicherfunktionen siehe unten auf S. 19 f.
25 Zur Neuen Verwaltungsrechtswissenschaft und dem steuerungstheoretischen Ansatz 

grundlegend Schuppert, Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft, in: Hoff-
mann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungs-
rechts (1993), S. 65 ff. Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: ders./Eifert/Möllers 
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts – Bd. I (2022), S. 3 ff. Kritisch zum Mehrwert der 
Steuerungsperspektive etwa Wolff, Anreize im Recht (2020), S. 74 ff.; Gärditz, Die Verwaltung, 
Beiheft 12 (2017), 105 (143 f.); Lepsius, Steuerungsdiskussion, Systemtheorie und Parlamen-
tarismuskritik (1999), S. 71 f.

26 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: ders./Eifert/Möllers (Hrsg.), Grund-
lagen des Verwaltungsrechts – Bd. I (2022), S. 3 (25 Rn. 20).

27 Statt vieler Appel, Das Verwaltungsrecht zwischen klassischem dogmatischem Ver-
ständnis und steuerungswissenschaftlichem Anspruch, VVDStRL 67 (2008), S. 216 (263 ff.).



8 Einleitung

als Steuerungsobjekt besteht, und dass die Steuerungsziele sowie die Maßstä-
be, an denen die Instrumente gemessen werden, klar sind.28 Nur dann erhält die 
Untersuchung mit dem steuerungstheoretischen Ansatz eine gewinnbringende 
methodische Perspektive. Denn Regulierung als besonderer Modus von Steue-
rung kann nur unter Einbeziehung ihrer Ursachen und Wirkungsbedingungen 
betrieben werden.29

Teil 1 dieser Arbeit trifft daher die für eine steuerungstheoretische Betrach-
tung notwendigen Grundlegungen. Kapitel 1 arbeitet die Sektorkopplung als 
Untersuchungsgegenstand auf und erklärt ihre technische Funktionsweise und 
ihre prognostizierte und von der Politik zugewiesene Bedeutung im Energie-
versorgungssystem auf dem Weg zur Klimaneutralität. Zu diesem Zweck ist auf 
Erkenntnisse der Natur- und Wirtschaftswissenschaften zurückzugreifen, wobei 
der Interdisziplinarität selbstredend Grenzen gesetzt sind. Es handelt sich in-
sofern um nachbarwissenschaftlich informiertes Arbeiten; eine eigenständige 
Bewertung der nachbarwissenschaftlichen Erkenntnisse ist im Rahmen eines 
juristischen Forschungsvorhabens nicht leistbar.30 Stattdessen werden Wir-
kungszusammenhänge und Entwicklungsszenarien anhand möglichst vieler un-
abhängiger Quellen auf ihre Plausibilität überprüft.31 Kapitel 2 und 3 definieren 
sodann die für eine steuerungstheoretische Betrachtung notwendigen Ziele und 
Maßstäbe der energierechtlichen Regulierung der Sektorkopplung.

Auf den in Teil 1 getroffenen Grundlegungen baut Teil 2 auf. Er analysiert in 
drei separaten Kapiteln jeweils, wie das Energieregulierungsrecht die drei Re-
ferenztechnologien (Kraft-Wärme-Kopplung, Power-to-Gas und Elektromobi-
lität) im Hinblick auf die dargestellten Regulierungsziele steuert, welche Steue-
rungsdefizite angesichts der festgelegten Maßstäbe bestehen und wie diese 
technologiespezifisch aufgelöst werden könnten.

Teil 3 führt die Erkenntnisse aus Teil 2 zusammen und fragt nach Gemein-
samkeiten und immer wieder auftretenden Grundkonflikten in der technologie-
spezifischen Regulierung der Referenztechnologien, die schließlich zu techno-
logieübergreifenden Regulierungsideen weiterentwickelt werden. Während die 
Untersuchung in Teil 1 die Sektorkopplung als Ganzes in den Blick nimmt, engt 
sich der Blickwinkel in Teil 2 auf die drei Referenztechnologien ein, bevor er 
sich in Teil 3 noch einmal weitet.

28 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: ders./Eifert/Möllers (Hrsg.), Grund-
lagen des Verwaltungsrechts – Bd. I (2022), S. 3 (25, 30 ff., 45 Rn. 20, 29 ff., 47).

29 Ruffert, Begriff, in: Fehling/Ruffert (Hrsg.), Regulierungsrecht (2010), S. 332 (351 
Rn. 36).

30 Zu den Schwierigkeiten und Grenzen interdisziplinären Arbeitens Fehling, Die Verwal-
tung, Beiheft 12 (2017), 65 (79 ff.); Gärditz, EurUP 2022, 267 (270 ff.).

31 Diese Strategie zur Komplexitätsbewältigung stammt insbesondere aus dem Umwelt-
recht, siehe Zollner, Komplexität und Recht (2014), S. 67 ff., 108 ff.; Appel, Methodik des Um-
gangs mit Ungewissheit, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden der Ver-
waltungsrechtswissenschaft (2004), S. 327 (329).



Teil 1

Grundlegungen einer energierechtlichen 
Regulierung der Sektorkopplung

Teil 1 bildet die Grundlage für die Untersuchung des energierechtlichen Re-
gulierungsrahmens der Sektorkopplung. Im Einklang mit der steuerungs-
wissenschaftlichen Methodik wird zunächst der Realbereich abgesteckt: Die 
Sektorkopplung als Untersuchungsgegenstand soll in ihrer technischen Funk-
tionsweise erklärt und in den klimawissenschaftlichen und politischen Diskurs 
um das zukünftige Energieversorgungssystem in Deutschland eingeordnet wer-
den (1. Kapitel). Anschließend ist aufzuzeigen, welche übergeordneten Ziele 
die energierechtliche Regulierung der Sektorkopplung verfolgt (2. Kapitel) und 
an welchen Maßstäben sich der Rechtsrahmen für die Sektorkopplung messen 
lassen muss (3. Kapitel).





1. Kapitel

Sektorkopplung als Untersuchungsgegenstand

Um die Sektorkopplung rechtlich untersuchen zu können, bedarf es zunächst 
einer Begriffsklärung einschließlich einer Beschreibung der zugrundeliegenden 
technischen Konzepte (A.). Ausgehend davon sind anschließend die Potenziale, 
Herausforderungen und Entwicklungsszenarien der Sektorkopplung darzustel-
len. Eine umfassende Implementierung der Sektorkopplung scheint unerläss-
lich, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen (B.). Gleichzeitig 
stellt die mit der Sektorkopplung einhergehende Elektrifizierung des Verkehrs-, 
Industrie- und Wärmesektors die Versorgungssicherheit vor Herausforderun-
gen, da sie mittel- und langfristig deutlich mehr (erneuerbare) Stromerzeu-
gungskapazitäten erforderlich macht als heute vorhanden (C.). Die energie-
rechtliche Regulierung steht schließlich vor der Aufgabe, die derzeit fehlende 
Wettbewerbsfähigkeit von Sektorkopplungstechnologien gegenüber der fossi-
len Konkurrenz auszugleichen (D.) und gleichzeitig mit den noch in weiten Tei-
len ungewissen Entwicklungen der Sektorkopplung umzugehen (E.).

A. Begriff der Sektorkopplung

Sektorkopplung beschreibt die energetische Verknüpfung des Stromsektors mit 
dem Wärme-, Verkehr- oder Industriesektor.1 Im Diskurs um die Sektorkopp-
lung wird oftmals – ohne inhaltliche Unterschiede – auch von Sektorenkopp-
lung oder -integration gesprochen.2 Diese Untersuchung verwendet jedoch 
allein den Begriff der Sektorkopplung. Im Folgenden sind die unterschiedli-
chen Ausprägungen der Sektorkopplung darzustellen (I.) und anschließend von 

1 Die Verwendung des Begriffs „Sektor“ im Kontext der Sektorkopplung ist oft uneinheit-
lich. So wird teilweise auch auf die etablierte Einteilung der klassischen Verbrauchssektoren in 
der Energiewirtschaft – Haushalt, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Industrie und Verkehr – 
abgestellt, vgl. Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Sektorkopplung 
(2018), S. 4, 6; Sterner/Altrock, ZNER 2017, 235 (236). Diese Untersuchung legt den Fokus 
auf die Verknüpfung des Stromsektors mit dem Verkehr-, Wärme- und Industriesektor, weil 
dort fossile Energien besonders dominant sind. Das erhebliche Dekarbonisierungspotenzial 
der Sektorkopplungstechnologien kann sich in diesen Sektoren entsprechend entfalten.

2 Rodi/Kalis, KlimR 2022, 79 (79 f.). Held, Sektorenintegration, in: Rodi (Hrsg.), Klima-
schutzrecht (2022), S. 861 (863 ff. Rn. 8 ff.), spricht von Sektorenintegration.
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